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Schadeninformationen 
für Brandschäden 
 
 
 
 
Gerade im Schadenfall ist es wichtig,  
dass Du als Versicherungsnehmer professionell handelst. 
 
Wir möchten Dich bitten, die folgenden Verhaltensregeln stets zu beachten. Diese 
Punkte unterstützen eine zügige und reibungslose Schadenregulierung. Eine 
Nichtbeachtung kann den Verlust des Versicherungsschutzes nach sich ziehen. 
 

• Informiere die Feuerwehr, wenn es noch brennt bzw. sofern es sich um einen 
größeren Brand gehandelt hat. 

• Fotografiere die Brandursache bzw. den Brandherd, wenn dies noch möglich 
ist. 

• Treffe geeignete Maßnahmen, um die Schadenhöhe zu mindern und 
Folgeschäden auszuschließen. 

• Fülle die Fragebögen des Versicherers gewissenhaft und vollständig aus. 
Sofern Du Fragen nicht beantworten kannst, vermerke dies bitte. 

• Fotografiere die beschädigten Sachen. 
• Bewahre die beschädigten Sachen auf, bis der Versicherer den Schaden 

abschließend reguliert hat. 

• Vergebe keine Reparaturaufträge oder ähnliches, ohne vorher die Freigabe 
durch den Versicherer erhalten zu haben. Dies gilt nicht für notwendige 
Maßnahmen zur Schadenminderung. 

• Erstelle ein Verzeichnis, in dem alle beschädigten oder zerstörten Sachen 
aufgeführt sind. 

• Legen für die einzelnen Gegenstände Kopien der entsprechenden 
Kaufquittungen bei bzw. hole Kostenvoranschläge ein oder schätze die 
ungefähre Schadenhöhe zunächst selbst. 
 

Gerne unterstützen wir Dich bei der korrekten Abwicklung des Schadens. 
 
Bitte rufe uns bei Fragen einfach kurz an! 
 
Herzliche Grüße 
 
Dein Team vom Finanzhaus Crock 
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